
JAGDAUSSCHUSS DER 

GENOSSENSCHAFTSJAGD HASENDORF  

BEZIRK TULLN 

LAND NIEDERÖSTERREICH          
                                       Sitzenberg-Reidling, 09.01.2026  

 

 

 K U N D M A C H U N G 
 
über die Auflegung des Jagdpachtverteilungsplanes. 

 

Der Jagdpacht für das Genossenschaftsjagdgebiet HASENDORF wurde bei 
der Gemeindekasse hinterlegt. 

 

Gemäß § 37, Abs. 3 NÖ. Jagdgesetz 1974, LGBl. 6500 in der derzeit 

geltenden Fassung, liegt der Jagdpachtverteilungsplan in der Zeit vom 

 

 12. Jänner – 26.Jänner 2026 

 

während der Amtsstunden im Gemeindeamt in Reidling, Bachgasse 1, zur 

öffentlichen Einsicht auf. 

 

Begründete Beschwerden gegen die Feststellung der Anteile sind 

schriftlich beim Obmann des Jagdausschusses Hasendorf, Herrn Erwin 

Häusler, 3454 Sitzenberg-Reidling, Hasendorf 1, in der Zeit  

vom 12.Jänner 2026 bis 26. Jänner.2026 einzubringen. 
 

Anteile, die vom 10.02.2026 bis zum 30.09.2026 bei der Gemeinde 

Sitzenberg-Reidling nicht behoben werden, verfallen. Über deren 

Verwendung entscheidet der Jagdausschuss. 

 

angeschlagen am:  12.01.2026 

abgenommen am:   

 

                                               Der Obmann des 

                                               Jagdausschusses: 

           

                           Erwin Häusler, e.h. 


